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18. Zugangsnummer.
4 Dokumente nach Satz 1 können unter den Voraussetzungen des § 48 Ab-
satz 2 oder 4 als Ausweisersatz bezeichnet und mit dem Hinweis versehen
werden, dass die Personalien auf den Angaben des Inhabers beruhen. 5 Die
Unterschrift durch den Antragsteller nach Satz 3 Nummer 13 ist zu leisten,
wenn er zum Zeitpunkt der Beantragung des Dokuments zehn Jahre oder
älter ist.

(2) 1 Dokumente mit elektronischem Speicher- und Verarbeitungsmedium
nach Absatz 1 enthalten eine Zone für das automatische Lesen. 2 Diese darf
lediglich die folgenden sichtbar aufgedruckten Angaben enthalten:
1. die Abkürzungen

a) „AR“ für den Aufenthaltstiteltyp nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 bis 4,
b) „AS“ für den Aufenthaltstiteltyp nach § 28 Satz 2 der Aufenthaltsver-

ordnung1),
2. die Abkürzung „D“ für Bundesrepublik Deutschland,
3. die Seriennummer des Aufenthaltstitels, die sich aus der Behördenkenn-

zahl der Ausländerbehörde und einer zufällig zu vergebenden Aufent-
haltstitelnummer zusammensetzt und die neben Ziffern auch Buchstaben
enthalten kann,

4. das Geburtsdatum,
5. die Abkürzung „F“ für Personen weiblichen Geschlechts und „M“ für

Personen männlichen Geschlechts,
6. die Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels oder im Falle eines unbefristeten

Aufenthaltsrechts die technische Kartennutzungsdauer,
7. die Abkürzung der Staatsangehörigkeit,
8. den Namen,
9. den oder die Vornamen,
10. die Prüfziffern und
11. Leerstellen.
3 Die Seriennummer und die Prüfziffern dürfen keine Daten über den Inhaber
oder Hinweise auf solche Daten enthalten. 4 Jedes Dokument erhält eine neue
Seriennummer.

(3) 1 Das in dem Dokument nach Absatz 1 enthaltene elektronische Spei-
cher- und Verarbeitungsmedium enthält folgende Daten:
1. die Daten nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 bis 5 sowie den im amtlichen

Gemeindeverzeichnis verwendeten eindeutigen Gemeindeschlüssel,
2. die Daten der Zone für das automatische Lesen nach Absatz 2 Satz 2,
3. Nebenbestimmungen,
4. zwei Fingerabdrücke, die Bezeichnung der erfassten Finger sowie die An-

gaben zur Qualität der Abdrücke sowie
5. den Geburtsnamen.
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2 Die gespeicherten Daten sind gegen unbefugtes Verändern, Löschen und
Auslesen zu sichern. 3 Die Erfassung von Fingerabdrücken erfolgt ab Voll-
endung des sechsten Lebensjahres.

(4) 1 Das elektronische Speicher- und Verarbeitungsmedium eines Doku-
ments nach Absatz 1 kann ausgestaltet werden als qualifizierte elektronische
Signaturerstellungseinheit nach Artikel 3 Nummer 23 der Verordnung (EU)
Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014
über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/
EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73). 2 Die Zertifizierung nach Artikel 30
der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 erfolgt durch das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik. 3 Die Vorschriften des Vertrauensdienstege-
setzes bleiben unberührt.

(5) 1 Das elektronische Speicher- und Verarbeitungsmedium eines Doku-
ments nach Absatz 1 kann auch für die Zusatzfunktion eines elektronischen
Identitätsnachweises genutzt werden. 2 Insoweit sind § 2 Absatz 3 bis 7, 10
und 12, § 4 Absatz 3, § 7 Absatz 4 und 5, § 10 Absatz 1, 2 Satz 1, Absatz 3
bis 5, 6 Satz 1, Absatz 7, 8 Satz 1 und Absatz 9, § 11 Absatz 1 bis 5 und 7,
§ 12 Absatz 2 Satz 2, die §§ 13, 16, 18, 18a, 19 Absatz 1 und 3 bis 6, die
§§ 19a, 20 Absatz 2 und 3, die §§ 21, 21a, 21b, 27 Absatz 2 und 3, § 32
Absatz 1 Nummer 5 und 6 mit Ausnahme des dort angeführten § 19 Ab-
satz 2, Nummer 6a bis 8, Absatz 2 und 3 sowie § 33 Nummer 1, 2 und 4 des
Personalausweisgesetzes mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass die
Ausländerbehörde an die Stelle der Personalausweisbehörde tritt. 3 Neben den
in § 18 Absatz 3 Satz 2 des Personalausweisgesetzes aufgeführten Daten kön-
nen im Rahmen des elektronischen Identitätsnachweises unter den Voraus-
setzungen des § 18 Absatz 4 des Personalausweisgesetzes auch die nach Ab-
satz 3 Nummer 3 gespeicherten Nebenbestimmungen sowie die Abkürzung
der Staatsangehörigkeit übermittelt werden. 4 Für das Sperrkennwort und die
Sperrmerkmale gilt Absatz 2 Satz 3 entsprechend.

(6) Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten oder zur hoheitli-
chen Identitätsfeststellung befugten Behörden dürfen die in der Zone für das
automatische Lesen enthaltenen Daten zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Auf-
gaben erheben, verarbeiten und nutzen.

(7) 1 Öffentliche Stellen dürfen die im elektronischen Speicher- und Ver-
arbeitungsmedium eines Dokuments nach Absatz 1 gespeicherten Daten mit
Ausnahme der biometrischen Daten erheben, verarbeiten und nutzen, soweit
dies zur Erfüllung ihrer jeweiligen gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist.
2 Die im elektronischen Speicher- und Verarbeitungsmedium gespeicherte
Anschrift und die nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 aufzubringende Anschrift
dürfen durch die Ausländerbehörden sowie durch andere durch Landesrecht
bestimmte Behörden geändert werden.

(8) 1 Die durch technische Mittel vorgenommene Erhebung und Verwen-
dung personenbezogener Daten aus Dokumenten nach Absatz 1 dürfen nur
im Wege des elektronischen Identitätsnachweises nach Absatz 5 erfolgen,
soweit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. 2 Gleiches gilt für die
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten mit Hilfe eines Doku-
ments nach Absatz 1.

6 AufenthG § 78 Aufenthaltsgesetz
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§ 78a Vordrucke für Aufenthaltstitel in Ausnahmefällen, Ausweis-
ersatz und Bescheinigungen. (1) 1 Aufenthaltstitel nach § 4 Absatz 1
Satz 2 Nummer 2 bis 4 können abweichend von § 78 nach einem einheitli-
chen Vordruckmuster ausgestellt werden, wenn
1. der Aufenthaltstitel zum Zwecke der Verlängerung der Aufenthaltsdauer

um einen Monat erteilt werden soll oder
2. die Ausstellung zur Vermeidung außergewöhnlicher Härten geboten ist.
2 Das Vordruckmuster enthält folgende Angaben:
1. Name und Vornamen des Inhabers,
2. Gültigkeitsdauer,
3. Ausstellungsort und -datum,
4. Art des Aufenthaltstitels oder Aufenthaltsrechts,
5. Ausstellungsbehörde,
6. Seriennummer des zugehörigen Passes oder Passersatzpapiers,
7. Anmerkungen,
8. Lichtbild.
3 Auf dem Vordruckmuster ist kenntlich zu machen, dass es sich um eine
Ausstellung im Ausnahmefall handelt.

(2) Vordrucke nach Absatz 1 Satz 1 enthalten eine Zone für das automati-
sche Lesen mit folgenden Angaben:
1. Name und Vornamen,
2. Geburtsdatum,
3. Geschlecht,
4. Staatsangehörigkeit,
5. Art des Aufenthaltstitels,
6. Seriennummer des Vordrucks,
7. ausstellender Staat,
8. Gültigkeitsdauer,
9. Prüfziffern,
10. Leerstellen.

(3) Öffentliche Stellen können die in der Zone für das automatische Lesen
nach Absatz 2 enthaltenen Daten zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben
speichern, übermitteln und nutzen.

(4) 1 Das Vordruckmuster für den Ausweisersatz enthält eine Seriennummer
und eine Zone für das automatische Lesen. 2 In dem Vordruckmuster können
neben der Bezeichnung von Ausstellungsbehörde, Ausstellungsort und -da-
tum, Gültigkeitszeitraum oder -dauer, Name und Vornamen des Inhabers,
Aufenthaltsstatus sowie Nebenbestimmungen folgende Angaben über die
Person des Inhabers vorgesehen sein:
1. Geburtsdatum und Geburtsort,
2. Staatsangehörigkeit,
3. Geschlecht,
4. Größe,

Aufenthaltsgesetz § 78a AufenthG 6
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5. Farbe der Augen,
6. Anschrift,
7. Lichtbild,
8. eigenhändige Unterschrift,
9. zwei Fingerabdrücke,
10. Hinweis, dass die Personalangaben auf den Angaben des Ausländers beru-

hen.
3 Sofern Fingerabdrücke nach Satz 2 Nummer 9 erfasst werden, müssen diese
in mit Sicherheitsverfahren verschlüsselter Form auf einem elektronischen
Speicher- und Verarbeitungsmedium in den Ausweisersatz eingebracht wer-
den. 4 Das Gleiche gilt, sofern Lichtbilder in elektronischer Form eingebracht
werden. 5 Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. 6 § 78 Absatz 1 Satz 4
bleibt unberührt.

(5) 1 Die Bescheinigungen nach § 60a Absatz 4 und § 81 Absatz 5 werden
nach einheitlichem Vordruckmuster ausgestellt, das eine Seriennummer ent-
hält und mit einer Zone für das automatische Lesen versehen sein kann. 2 Die
Bescheinigung darf im Übrigen nur die in Absatz 4 bezeichneten Daten
enthalten sowie den Hinweis, dass der Ausländer mit ihr nicht der Passpflicht
genügt. 3 Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 79 Entscheidung über den Aufenthalt. (1) 1 Über den Aufenthalt von
Ausländern wird auf der Grundlage der im Bundesgebiet bekannten Umstän-
de und zugänglichen Erkenntnisse entschieden. 2 Über das Vorliegen der
Voraussetzungen des § 60 Absatz 5 und 7 entscheidet die Ausländerbehörde
auf der Grundlage der ihr vorliegenden und im Bundesgebiet zugänglichen
Erkenntnisse und, soweit es im Einzelfall erforderlich ist, der den Behörden
des Bundes außerhalb des Bundesgebiets zugänglichen Erkenntnisse.

(2) Beantragt ein Ausländer, gegen den wegen des Verdachts einer Straftat
oder einer Ordnungswidrigkeit ermittelt wird, die Erteilung oder Verlänge-
rung eines Aufenthaltstitels, ist die Entscheidung über den Aufenthaltstitel bis
zum Abschluss des Verfahrens, im Falle einer gerichtlichen Entscheidung bis
zu deren Rechtskraft auszusetzen, es sei denn, über den Aufenthaltstitel kann
ohne Rücksicht auf den Ausgang des Verfahrens entschieden werden.

(3) 1 Wird ein Aufenthaltstitel gemäß § 36a Absatz 1 zum Zwecke des
Familiennachzugs zu einem Ausländer beantragt,
1. gegen den ein Strafverfahren oder behördliches Verfahren wegen einer der

in § 27 Absatz 3a genannten Tatbestände eingeleitet wurde,
2. gegen den ein Strafverfahren wegen einer oder mehrerer der in § 36a

Absatz 3 Nummer 2 genannten Straftaten eingeleitet wurde, oder
3. bei dem ein Widerrufsverfahren nach § 73b Absatz 1 Satz 1 des Asylge-

setzes1) oder ein Rücknahmeverfahren nach § 73b Absatz 3 des Asylge-
setzes eingeleitet wurde,

ist die Entscheidung über die Erteilung des Aufenthaltstitels gemäß § 36a
Absatz 1 bis zum Abschluss des jeweiligen Verfahrens, im Falle einer gericht-
lichen Entscheidung bis zu ihrer Rechtskraft, auszusetzen, es sei denn, über

6 AufenthG § 79 Aufenthaltsgesetz
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den Aufenthaltstitel gemäß § 36a Absatz 1 kann ohne Rücksicht auf den
Ausgang des Verfahrens entschieden werden. 2 Im Fall von Satz 1 Nummer 3
ist bei einem Widerruf oder einer Rücknahme der Zuerkennung des sub-
sidiären Schutzes auf das Verfahren zur Entscheidung über den Widerruf des
Aufenthaltstitels des Ausländers nach § 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 ab-
zustellen.

§ 80 Handlungsfähigkeit. (1) Fähig zur Vornahme von Verfahrenshand-
lungen nach diesem Gesetz ist ein Ausländer, der volljährig ist, sofern er nicht
nach Maßgabe des Bürgerlichen Gesetzbuchs geschäftsunfähig oder in dieser
Angelegenheit zu betreuen und einem Einwilligungsvorbehalt zu unterstellen
wäre.

(2) 1 Die mangelnde Handlungsfähigkeit eines Minderjährigen steht seiner
Zurückweisung und Zurückschiebung nicht entgegen. 2 Das Gleiche gilt für
die Androhung und Durchführung der Abschiebung in den Herkunftsstaat,
wenn sich sein gesetzlicher Vertreter nicht im Bundesgebiet aufhält oder
dessen Aufenthaltsort im Bundesgebiet unbekannt ist.

(3) 1 Bei der Anwendung dieses Gesetzes sind die Vorschriften des Bürger-
lichen Gesetzbuchs dafür maßgebend, ob ein Ausländer als minderjährig oder
volljährig anzusehen ist. 2 Die Geschäftsfähigkeit und die sonstige rechtliche
Handlungsfähigkeit eines nach dem Recht seines Heimatstaates volljährigen
Ausländers bleiben davon unberührt.

(4) Die gesetzlichen Vertreter eines Ausländers, der minderjährig ist, und
sonstige Personen, die an Stelle der gesetzlichen Vertreter den Ausländer im
Bundesgebiet betreuen, sind verpflichtet, für den Ausländer die erforderlichen
Anträge auf Erteilung und Verlängerung des Aufenthaltstitels und auf Ertei-
lung und Verlängerung des Passes, des Passersatzes und des Ausweisersatzes zu
stellen.

§ 81 Beantragung des Aufenthaltstitels. (1) Ein Aufenthaltstitel wird
einem Ausländer nur auf seinen Antrag erteilt, soweit nichts anderes bestimmt
ist.

(2) 1 Ein Aufenthaltstitel, der nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach
§ 99 Abs. 1 Nr. 2 nach der Einreise eingeholt werden kann, ist unverzüglich
nach der Einreise oder innerhalb der in der Rechtsverordnung bestimmten
Frist zu beantragen. 2 Für ein im Bundesgebiet geborenes Kind, dem nicht
von Amts wegen ein Aufenthaltstitel zu erteilen ist, ist der Antrag innerhalb
von sechs Monaten nach der Geburt zu stellen.

(3) 1 Beantragt ein Ausländer, der sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält,
ohne einen Aufenthaltstitel zu besitzen, die Erteilung eines Aufenthaltstitels,
gilt sein Aufenthalt bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde als erlaubt.
2 Wird der Antrag verspätet gestellt, gilt ab dem Zeitpunkt der Antragstellung
bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde die Abschiebung als ausgesetzt.

(4) 1 Beantragt ein Ausländer vor Ablauf seines Aufenthaltstitels dessen Ver-
längerung oder die Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels, gilt der bisherige
Aufenthaltstitel vom Zeitpunkt seines Ablaufs bis zur Entscheidung der Aus-
länderbehörde als fortbestehend. 2 Dies gilt nicht für ein Visum nach § 6
Absatz 1. 3 Wurde der Antrag auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufent-
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haltstitels verspätet gestellt, kann die Ausländerbehörde zur Vermeidung einer
unbilligen Härte die Fortgeltungswirkung anordnen.

(5) Dem Ausländer ist eine Bescheinigung über die Wirkung seiner An-
tragstellung (Fiktionsbescheinigung) auszustellen.

(6) Wenn der Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zum Famili-
ennachzug zu einem Inhaber einer ICT-Karte oder einer Mobiler-ICT-Karte
gleichzeitig mit dem Antrag auf Erteilung einer ICT-Karte oder einer Mobi-
ler-ICT-Karte gestellt wird, so wird über den Antrag auf Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs gleichzeitig mit dem
Antrag auf Erteilung einer ICT-Karte oder einer Mobiler-ICT-Karte ent-
schieden.

§ 82 Mitwirkung des Ausländers. (1) 1 Der Ausländer ist verpflichtet,
seine Belange und für ihn günstige Umstände, soweit sie nicht offenkundig
oder bekannt sind, unter Angabe nachprüfbarer Umstände unverzüglich gel-
tend zu machen und die erforderlichen Nachweise über seine persönlichen
Verhältnisse, sonstige erforderliche Bescheinigungen und Erlaubnisse sowie
sonstige erforderliche Nachweise, die er erbringen kann, unverzüglich bei-
zubringen. 2 Die Ausländerbehörde kann ihm dafür eine angemessene Frist
setzen. 3 Sie setzt ihm eine solche Frist, wenn sie die Bearbeitung eines
Antrags auf Erteilung eines Aufenthaltstitels wegen fehlender oder unvoll-
ständiger Angaben aussetzt, und benennt dabei die nachzuholenden Angaben.
4 Nach Ablauf der Frist geltend gemachte Umstände und beigebrachte Nach-
weise können unberücksichtigt bleiben. 5 Der Ausländer, der eine ICT-Karte
nach § 19b beantragt hat, ist verpflichtet, der zuständigen Ausländerbehörde
jede Änderung mitzuteilen, die während des Antragsverfahrens eintritt und
die Auswirkungen auf die Voraussetzungen der Erteilung der ICT-Karte hat.

(2) Absatz 1 findet im Widerspruchsverfahren entsprechende Anwendung.
(3) 1 Der Ausländer soll auf seine Pflichten nach Absatz 1 sowie seine

wesentlichen Rechte und Pflichten nach diesem Gesetz, insbesondere die
Verpflichtungen aus den §§ 44a, 48, 49 und 81 und die Möglichkeit der
Antragstellung nach § 11 Abs. 1 Satz 3 hingewiesen werden. 2 Im Falle der
Fristsetzung ist er auf die Folgen der Fristversäumung hinzuweisen.

(4) 1 Soweit es zur Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen nach
diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen
Gesetzen erforderlich ist, kann angeordnet werden, dass ein Ausländer bei der
zuständigen Behörde sowie den Vertretungen oder ermächtigten Bediensteten
des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er vermutlich besitzt, persönlich er-
scheint sowie eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung der Reisefähigkeit
durchgeführt wird. 2 Kommt der Ausländer einer Anordnung nach Satz 1
nicht nach, kann sie zwangsweise durchgesetzt werden. 3 § 40 Abs. 1 und 2,
die §§ 41, 42 Abs. 1 Satz 1 und 3 des Bundespolizeigesetzes finden entspre-
chende Anwendung.

(5) 1 Der Ausländer, für den nach diesem Gesetz, dem Asylgesetz1) oder
den zur Durchführung dieser Gesetze erlassenen Bestimmungen ein Doku-
ment ausgestellt werden soll, hat auf Verlangen
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1. ein aktuelles Lichtbild nach Maßgabe einer nach § 99 Abs. 1 Nr. 13 und
13a erlassenen Rechtsverordnung vorzulegen oder bei der Aufnahme eines
solchen Lichtbildes mitzuwirken und

2. bei der Abnahme seiner Fingerabdrücke nach Maßgabe einer nach § 99
Absatz 1 Nummer 13 und 13a erlassenen Rechtsverordnung mitzuwirken.

2 Das Lichtbild und die Fingerabdrücke dürfen in Dokumente nach Satz 1
eingebracht und von den zuständigen Behörden zur Sicherung und einer
späteren Feststellung der Identität verarbeitet und genutzt werden.

(6) 1 Ausländer, die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 18
oder 18a oder im Besitz einer Blauen Karte EU oder einer ICT-Karte sind,
sind verpflichtet, der zuständigen Ausländerbehörde mitzuteilen, wenn die
Beschäftigung, für die der Aufenthaltstitel erteilt wurde, vorzeitig beendet
wird. 2 Dies gilt nicht, wenn der Ausländer eine Beschäftigung aufnehmen
darf, ohne einer Erlaubnis zu bedürfen, die nur mit einer Zustimmung nach
§ 39 Absatz 2 erteilt werden kann. 3 Der Ausländer ist bei Erteilung des
Aufenthaltstitels über seine Verpflichtung nach Satz 1 zu unterrichten.

§ 83 Beschränkung der Anfechtbarkeit. (1) 1 Die Versagung eines natio-
nalen Visums und eines Passersatzes an der Grenze sind unanfechtbar. 2 Der
Ausländer wird bei der Versagung eines nationalen Visums und eines Pass-
ersatzes an der Grenze auf die Möglichkeit einer Antragstellung bei der
zuständigen Auslandsvertretung hingewiesen.

(2) Gegen die Versagung der Aussetzung der Abschiebung findet kein
Widerspruch statt.

(3) Gegen die Anordnung und Befristung eines Einreise- und Aufenthalts-
verbots durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge findet kein
Widerspruch statt.

§ 84 Wirkungen von Widerspruch und Klage. (1) 1 Widerspruch und
Klage gegen
1. die Ablehnung eines Antrages auf Erteilung oder Verlängerung des Auf-

enthaltstitels,
1a. Maßnahmen nach § 49,
2. die Auflage nach § 61 Absatz 1e, in einer Ausreiseeinrichtung Wohnung

zu nehmen,
3. die Änderung oder Aufhebung einer Nebenbestimmung, die die Aus-

übung einer Erwerbstätigkeit betrifft,
4. den Widerruf des Aufenthaltstitels des Ausländers nach § 52 Abs. 1 Satz 1

Nr. 4 in den Fällen des § 75 Absatz 2 Satz 1 des Asylgesetzes1),
5. den Widerruf oder die Rücknahme der Anerkennung von Forschungs-

einrichtungen für den Abschluss von Aufnahmevereinbarungen nach
§ 20,

6. die Ausreiseuntersagung nach § 46 Absatz 2 Satz 1,
7. die Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11,

Aufenthaltsgesetz §§ 83, 84 AufenthG 6
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8. die Anordnung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 6
sowie

9. die Feststellung nach § 85a Absatz 1 Satz 2.1)

haben keine aufschiebende Wirkung. 2 Die Klage gegen die Anordnung eines
Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 7 hat keine aufschiebende
Wirkung.

(2) 1 Widerspruch und Klage lassen unbeschadet ihrer aufschiebenden Wir-
kung die Wirksamkeit der Ausweisung und eines sonstigen Verwaltungsaktes,
der die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts beendet, unberührt. 2 Für Zwecke
der Aufnahme oder Ausübung einer Erwerbstätigkeit gilt der Aufenthaltstitel
als fortbestehend, solange die Frist zur Erhebung des Widerspruchs oder der
Klage noch nicht abgelaufen ist, während eines gerichtlichen Verfahrens über
einen zulässigen Antrag auf Anordnung oder Wiederherstellung der aufschie-
benden Wirkung oder solange der eingelegte Rechtsbehelf aufschiebende
Wirkung hat. 3 Eine Unterbrechung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts tritt
nicht ein, wenn der Verwaltungsakt durch eine behördliche oder unanfecht-
bare gerichtliche Entscheidung aufgehoben wird.

§ 85 Berechnung von Aufenthaltszeiten. Unterbrechungen der Recht-
mäßigkeit des Aufenthalts bis zu einem Jahr können außer Betracht bleiben.

§ 85a Verfahren bei konkreten Anhaltspunkten einer missbräuchli-
chen Anerkennung der Vaterschaft. (1) 1 Wird der Ausländerbehörde von
einer beurkundenden Behörde oder einer Urkundsperson mitgeteilt, dass
konkrete Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Anerkennung der Vater-
schaft im Sinne von § 1597a Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs beste-
hen, prüft die Ausländerbehörde, ob eine solche vorliegt. 2 Ergibt die Prü-
fung, dass die Anerkennung der Vaterschaft missbräuchlich ist, stellt die Aus-
länderbehörde dies durch schriftlichen oder elektronischen Verwaltungsakt
fest. 3 Ergibt die Prüfung, dass die Anerkennung der Vaterschaft nicht miss-
bräuchlich ist, stellt die Ausländerbehörde das Verfahren ein.

(2) 1 Eine missbräuchliche Anerkennung der Vaterschaft wird regelmäßig
vermutet, wenn
1. der Anerkennende erklärt, dass seine Anerkennung gezielt gerade einem

Zweck im Sinne von § 1597a Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
dient,

2. die Mutter erklärt, dass ihre Zustimmung gezielt gerade einem Zweck im
Sinne von § 1597a Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs dient,

3. der Anerkennende bereits mehrfach die Vaterschaft von Kindern verschie-
dener ausländischer Mütter anerkannt hat und jeweils die rechtlichen Vo-
raussetzungen für die erlaubte Einreise oder den erlaubten Aufenthalt des
Kindes oder der Mutter durch die Anerkennung geschaffen hat, auch wenn
das Kind durch die Anerkennung die deutsche Staatsangehörigkeit erwor-
ben hat,

6 AufenthG §§ 85, 85a Aufenthaltsgesetz

1)Zeichensetzung amtlich.


